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Ausgedruckt am 27. 8. 2001 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Versorgungssicherungsgesetz 1992 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Versorgungssicherungsgesetz 1992, BGBI. Nr. 380, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. 1 Nr. 176/1998, wird wie folgt geändert: 

1. (Veifassungsbestimmung) Art. 1 lautet: 

„Artikel 1 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Art. II des Versorgungssicherungs­
gesetzes - VerssG 1992, BGB!. Nr. 380, in der Fassung der Bundesgesetze BGB!. Nr. 836/1995, BGB!. 
Nr. 790/1996, BGB!. 1 Nr. 176/1998 und in den Z 2 bis 9 des Bundesgesetzes, mit dem das VerssG 1992 
geändert wird, BGB!. 1 Nr. xxx/2001, enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2006 auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes­
Verfassungsgesetz etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können 
- unbeschadet der Stellung des Landeshauptmannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des 
§ 4 Abs. 3 von Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen und nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 
von juristischen Personen im übertragenen Wirkungsbereich als Bundesbehörden unmittelbar versehen 
werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut." 
t 

2. In Art. II werden die Wortfolgen ,,Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten" und ,,Bundes­
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten" durch die Wortfolgen ,,Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit" und ,,Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit" in der jeweils grammatikalisch korrekten 
Form ersetzt. 

3. In Art. II § 8 Abs. 1 Z 1 wird das Wort ,,Bundesstatistikgesetz 1965" durch die Wortfolge „Bundes­
statistikgesetz 2000, BGB!. 1 Nr. 163/1999, in der jeweils geltenden Fassung," ersetzt. 

4. In Art. II § 10 Abs. 1 wird die Wortfolge „Datenschutzgesetzes, BGB!. Nr. 565/1978" durch die 
Wortfolge „Datenschutzgesetzes 2000, BGB!. 1 Nr. 16511999, in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

5. Art. II§ 14 lautet: 

„§ 14. (1) Zur Begutachtung von Verordnungen, zur Beratung und Empfehlung von Maßnahmen 
gemäß § 8 und anderen Vollzugsmaßnahmen sowie zur Beratung in grundsätzlichen Fragen der 
vorbeugenden Versorgungssicherung hat sich 

1. der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit eines Bundes-Versorgungssicherungsausschusses 
und 

2. der jeweilige Landeshauptmann eines Landes-Versorgungssicherungsausschusses zu bedienen. 

(2) Dem Bundes-Versorgungssicherungsausschuss haben als Mitglieder anzugehören: 
1. je zwei Vertreter des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit sowie je 

ein Vertreter der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten, für soziale Sicherheit und 
Generationen, für Finanzen, für Inneres, für Landesverteidigung, für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und für Verkehr, Innovation und Technologie, 
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2 739 der Beilagen 

2. je vier Vertreter der Wirtschaftskammer Östen-eich und der Bundesarbeitskammer, 
3. je zwei Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs und des 

Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 
4. je ein Vertreter jedes Bundeslandes. 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Vertreter des Bundeskanzlers und 
deren Ersatzmitglieder sind durch den Bundeskanzler, die Vertreter der Bundesminister und deren 
Ersatzmitglieder sind jeweils durch den entsendenden Bundesminister zu bestellen und zu entlassen. Die 
im Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Mitglieder und deren Ersatzmitglieder sind von der entsendenden 
Interessenvertretung, die im Abs. 2 Z 4 genannten Mitglieder und deren Ersatzmitglieder sind durch den 
zuständigen Landeshauptmann namhaft zu machen und vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zu 
bestellen und zu entlassen. Sie üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. Die im Abs. 2 Z 2 und 3 genannten 
Mitglieder und deren Ersatzmitglieder \'laben Anspruch auf den Ersatz der ihnen aus ihrer Tätigkeit im 
Bundes-Versorgungssicherungsausschuss erwachsenden Barauslagen. 

(4) Außer den in Abs. 2 genannten Mitgliedern können mit Zustimmung des Vorsitzenden weitere 
Personen als Sachverständige an den Sitzungen des Bundes-Versorgungssicherungsausschusses teil­
nehmen." 

6. In Art. II§ 18 Abs. 1 wird der Betrag „200 000 S" durch den Betrag „14 530 Euro" und der Betrag 
„! Million Schilling" durch den Betrag „72 600 Euro" ersetzt. 

7. Art. II § 21 Abs. 5 lautet: 

„(5) § 1 Abs. 1, § 4 Abs. 1, 2 Z 1 und Abs. 3, § 5 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 1, 3 und 4, § 8 Abs. 1 und 4, 
§ 9 Abs. 1, § 14, § 15 Abs. 1 und.2, § 16 Abs. 1Z1, § 18 Abs. 1, § 21Abs.5 und 6, § 22 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft." 

8. Dem Art. II§ 21 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft." 

9. Art II§ 22 lautet: 

„§ 22. Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 14 Abs. 2 Z 1 der Bundeskanzler beziehungsweise nach Maßgabe ihrer 

Zuständigkeit der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten, der Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen, der Bundesminister für Finanzen, der Bundesminister für 
Inneres, der Bundesminister für Landesverteidigung, der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie; 

2. hinsichtlich des § 16 Abs. 1 Z 1 nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit der Bundesminister für 
Landesverteidigung und der Bundesminister für 1Inneres; 

3. hinsichtlich der §§ 13 zweiter Satz und 19 der Bundesminister für Inneres; 
4. hinsichtlich des § 7 Abs. 4 vierter bis siebenter Satz und des § 11 der Bundesminister für Justiz; 
5. hinsichtlich des § 12 nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit die Bundesregierung beziehungsweise 

der Bundesminister für Finanzen; 
6. im Übrigen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit." 
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Probleme: 

739 der Beilagen 

Vorblatt 

3 

Das Versorgungssicherunggesetz läuft, wie auch andere der so genannten Wirtschaftslenkungsgesetze, am 
31. Dezember 2001 aus. 

Umstellung von Schilling- auf Eurobeträge. 

Ziel: 

Auf fünf Jahre befristete Verlängerung des Gesetzes. 

Inhalt: 

Auf fünf Jahre befristete Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes. 

Umstellung von Schilling- auf Eurobeträge. 

Anpassungen an das Bundesministeriengesetz auf Grund der BMG-Novelle BGBI. 1 Nr. 16/2000. 

Verweisungen auf Datenschutzgesetz 2000 und auf Bundesstatistikgesetz 2000. 

Alternativen: 

Keine. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Keine. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 

EU-Konformität: 

Gegeben. 
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Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 

739 der Beilagen 

Erläuterungen 
Allgemeiner Teil 

Das Versorgungssicherungsgesetz 1992, BGBI. Nr. 380 idF der Bundesgesetze BGBI. Nr. 836/1995, 
BGBI. Nr. 790/1996 und BGBI. I Nr. 16711998, tritt mit 31. Dezember 2001 außer Kraft, falls es nicht 
weiter verlängert wird. Wenn auch Österreich als Mitglied der Europäischen Union am grenzenlosen 
Binnenmarkt teilnimmt und vordergründig Gedanken einer Nichtverlängerung des Versorgungssiche­
rungsgesetzes wegen eines erleichterten Marktzutritts aufkommen können, so ist darauf hinzuweisen - in 
Konnex zu Energielenkungsgesetz und Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz, für deren Aufrechterhaltung 
zum Teil internationale Verpflichtungen bestehen -, dass Versorgungsschwierigkeiten und Verknap­
pungserscheinungen aus politischen, wirtschaftlichen und anderen Gründen nie ausgeschlossen werden 
können. Sanktionen, Boykottmaßnahmen, Streiks, Naturgewalten, Katastrophen und Kriege, die zu Krisen 
führen können, treten in der Regel unerwartet und rasch ein (zB Reaktorkatastrophe-Tschernobyl, 
Kuwait-Krieg, Stromkrise in Kalifornien). Weiters schafft dieses Gesetz die Grundlage für die Umsetzung 
allfälliger von der Europäischen Union beschlossenen Lenkungsmaßnahmen (vor allem auf Grund von 
Art. 100 EG-V). Es muss daher ein gesetzliches Instrumentarium vorhanden bleiben, um von staatlicher 
Seite schnell und effizient auf Krisen reagieren zu können. Ziel dieses Gesetzes ist daher die 
Aufrechterhaltung einer hohen und überlebensnotwendigen Versorgungssicherheit der Bevölkerung bei 
drohenden oder bei bereits eingetretenen schweren Marktstörungen. 
Die Einführung des Euro als Barzahlungsmittel in den an der dritten Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten mit 1. Jänner 2002 hat zur Folge, dass nach Artikel 14 der 
Verordnung (EG) 974/98 in Verbindung mit Artikel 5 der Verordnung (EG) 1103/97 alle in Rechtvor­
schriften enthaltenen Schillingangaben als Eurobeträge gelten. 
Auf Grund der oa. Bestimmungen wäre es nicht zwingend erforderlich, eine Novellierung des Gesetzes 
vorzunehmen. Es empfiehlt sich jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit, die Rechtsvorschrift im 
Hinblick auf die Einführung des Euro zu novellieren. Die Festlegung von Eurobeträgen dient auch der 
leichteren Verständlichkeit der Rechtsvorschriften. 

Die Zustimmung des Bundesrates ist gemäß Artikel 44 Abs. 2 B-VG erforderlich. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die Novellierung dieses Bundesgesetzes entstehen dem Bund vorerst keine Kosten. Mit Inkraft­
setzen von Lenkungsmaßnahmen entstehen Kosten, deren Ausmaß jedoch zur Zeit nicht näher abge­
schätzt werden kann. 

Kompetenzgrundlage: 
In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im1 Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf dessen 
Artikel 1. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 (Art. 1): 
Mangels eines eigenen Kompetenztatbestandes im Artikel l 0 B-VG ist für Wirtschaftslenkung in 
Krisenzeiten (Artikel l 0 Abs. 1 Z 15 B-VG ist bekanntlich seit Abschluss des österreichischen Staats­
vertrages derzeit nicht heranziehbar) das Versorgungssicherungsgesetz (und die anderen Wirtschafts­
lenkungsgesetze im engeren Sinn) jeweils mit einer Verfassungsbestimmung versehen, die in der Gestalt 
formuliert war, dass der Inhalt des folgenden Gesetzes als in Gesetzgebung und Vollziehung zur 
Bundessache erklärt wird. Der Artikel bleibt inhaltlich gegenüber der geltenden Fassung (mit Ausnahme 
der Daten für den Geltungszeitraum) unverändert. 

Zu Z 2, 5 und 9 (Art. II§ 1Abs.1, § 4 Abs. 1, 2 Z 1 und 3, § 5 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 1, 3 und 4, § 8 
Abs. 1 und 4, § 9 Abs. 1, § 14, § 15 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 1 Z 1, § 18 Abs. 1, § 21 Abs. 6, § 22): 
Auf Grund der BMG- Novelle, BGBI. I Nr. 16/2000, sind die entsprechenden Bezeichnungen anzupassen. 

Zu Z 3 und 4 (Art. II § 8 Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 1): 
Die Verweisungen auf das Bundesstatistikgesetz und auf das Datenschutzgesetz sind auf Grund der 
Neuerlassung dieser Gesetze im Jahr 1999 zu aktualisieren. 

Zu Z 6 (Art. II § 18): 
Beinhaltet die Umstellung von Schilling auf Eurobeträge. 

Zu Z 7 und 8 (Art II § 21): 
Die Ziffern 7 und 8 der Novelle regeln das In- und Außer-Kraft-Treten. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Versorgungssicherungsgesetz 1992 

Artikel 1 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Art. II des 
Versorgungssicherungsgesetzes - VerssG 1992, BGBL Nr. 380, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 836/1995, BGBI. Nr. 790/1996 und in den Z 2 
bis 6 des Bundesgesetzes, mit dem das VerssG 1992 geändert wird, BGBI. 1 
Nr. 17611998, enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften sind 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001 auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz etwas anderes vorsieht. Die 
in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können - unbeschadet der 
Stellung des Landeshauptmannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßga­
be des § 4 Abs. 3 von Einrichtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen 
und nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 von juristischen Personen im übertragenen 
Wirkungsbereich als Bundesbehörden unmittelbar versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut. 

Artikel IT 

Erlassung von Lenkungsmaßnahmen 

§ 1. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch 
Verordnung für die in der Anlage angeführten Wirtschafts- und Bedarfsgüter 
(Waren) im Falle einer unmittelbar drohenden Störung der Versorgung oder 
zur Behebung einer bereits eingetretenen Störung unbedingt erforderliche Len­
kungsmaßnahmen anordnen, sofern diese Störungen 

1. keine saisonale Verknappungserscheinung darstellen und 
2. durch marktkonforme Maßnahmen nicht, nicht rechtzeitig oder nur mit 

unverhältnismäßigen Mitteln abgewendet oder behoben werden können, 
und insoweit diese Waren nicht Lenkungsmaßnahmen nach anderen Bundesge­
setzen unterliegen. 

(2) Lenkungsmaßnahmen können auch ergriffen werden, soweit es zur Er­
füllung völkerrechtlicher Verpflichtungen zur Inkraftsetzung von entsprechen-

Artikel 1 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im Art. II des 
Versorgungssicherungsgesetzes - VerssG 1992, BGBI. Nr. 380, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBI. Nr. 836/1995, BGBI. Nr. 790/1996, BGBL 1 Nr. 176/ 
1998 und in den Z 2 bis 9 des Bundesgesetzes, mit dem das VerssG 1992 ge­
ändert wird, BGBL 1 Nr. xx/2001, enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser 
Vorschriften sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2006 auch in den Belan­
gen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz etwas an­
deres vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können 
- unbeschadet der Stellung des Landeshauptmannes gemäß Art. 102 Abs. 1 
B-VG - nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 von Einrichtungen der gesetzlichen In­
teressenvertretungen und nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 von juristischen Perso­
nen im übertragenen Wirkungsbereich als Bundesbehörden unmittelbar verse­
hen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die Bundesregierung betraut 

Artikel IT 

Erlassung von Lenkungsmaßnahmen 

§ 1. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann durch Verord­
nung für die in der Anlage angeführten Wirtschafts- und Bedarfsgüter (Waren) 
im Falle einer unmittelbar drohenden Störung der Versorgung oder zur Behe­
bung einer bereits eingetretenen Störung unbedingt erforderliche Lenkungs­
maßnahmen anordnen, sofern diese Störungen 

1. keine saisonale Verknappungserscheinung darstellen und 
2. durch marktkonforme Maßnahmen nicht, nicht rechtzeitig oder nur mit 

unverhältnismäßigen Mitteln abgewendet oder behoben werden können, 
und insoweit diese Waren nicht Lenkungsmaßnahmen nach anderen Bundesge­
setzen unterliegen. 

(2) Lenkungsmaßnahmen können auch ergriffen werden, soweit es zur Er­
füllung völkerrechtlicher Verpflichtungen zur Inkraftsetzung von entsprechen-
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Geltende Fassung: 

den Maßnahmen auf Grund von Beschlüssen von Organen internationaler Or­
ganisationen erforderlich ist. 

(3) Lenkungsmaßnahmen gemäß § 2 haben zum Ziel, 
1. im Falle des Abs. 1 eine ungestörte Erzeugung und Verteilung von Wa­

ren aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, um die gesamte Bevöl­
kerung und sonstige Bedarfsträger, einschließlich jener der militäri­
schen Landesverteidigung, ausreichend zu versorgen. Hiebei ist sowohl 
auf die gesamtwirtschaftlich zweckmäßigste Nutzung der Waren als 
auch auf bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen Bedacht zu neh­
men, 

2. im Falle des Abs. 2 die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen zur 
Inkraftsetzung von Maßnahmen auf Grund von Beschlüssen von Orga­
nen internationaler Organisationen unter Berücksichtigung regionaler 
Versorgungsverhältnisse zu ermöglichen. 

(4) Verordnungen gemäß Abs. 1 und 2 bedürfen, soweit derartige Verord­
nungen nicht ausschließlich die gänzliche oder teilweise Aufhebung von Len­
kungsmaßnahmen zum Gegenstand haben, der Zustimmung des Hauptaus­
schusses des Nationalrates. 

(5) Bei Gefahr im Verzug sind Verordnungen, die der Zustimmung des 
Hauptausschusses nach Abs. 4 bedürfen, gleichzeitig mit dem Antrag auf Er­
teilung der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates zu erlassen. 
Verordnungen, deren Erlassung die Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates nicht vorangegangen ist, sind unverzüglich aufzuheben, wenn der 
Hauptausschuß des Nationalrates ihrer Erlassung nicht oder nicht innerhalb der 
dem Einlangen des Antrages folgenden Woche zustimmt. 

Lenkungsbehörden 

§ 4. ( 1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann, 
1. sofern eine Störung der Versorgung nur Teile des Bundesgebietes be­

droht oder betrifft und eine solche Störung dadurch besser abgewendet 
oder behoben werden kann, die Landeshauptmänner der Bundesländer, 
in welchen die von dieser Störung der Versorgung bedrohten oder be­
troffenen Teile des Bundesgebietes liegen, oder 

2. wenn auf Grund der Art und des Umfanges der unmittelbar drohenden 
oder bereits eingetretenen Störung der Versorgung die bei der Anord-

Vorgeschlagene Fassung: 

den Maßnahmen auf Grund von Beschlüssen von Organen internationaler Or­
ganisationen erforderlich ist. 

(3) Lenkungsmaßnahmen gemäß § 2 haben zum Ziel, 
1. im Falle des Abs. 1 eine ungestörte Erzeugung und Verteilung von Wa­

ren aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, um die gesamte Bevöl­
kerung und sonstige Bedarfsträger, einschließlich jener der militäri­
schen Landesverteidigung, ausreichend zu versorgen. Hiebei ist sowohl 
auf die gesamtwirtschaftlich zweckmäßigste Nutzung der Waren als 
auch auf bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen Bedacht zu neh­
men, 

2. im Falle des Abs. 2 die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen zur 
Inkraftsetzung von Maßnahmen auf Grund von Beschlüssen von Orga­
nen internationaler Organisationen unter Berücksichtigung regionaler 
Versorgungsverhältnisse zu ermöglichen. 

(4) Verordnungen gemäß Abs. 1 und 2 bedürfen, soweit derartige Verord­
nungen nicht ausschließlich die gänzliche oder teilweise Aufhebung von Len­
kungsmaßnahmen zum Gegenstand haben, der Zustimmung des Hauptaus­
schusses des Nationalrates. 

(5) Bei Gefahr im Verzug sind Verordnungen, die der Zustimmung des 
Hauptausschusses nach Abs. 4 bedürfen, gleichzeitig mit dem Antrag auf Er­
teilung der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates zu erlassen. 
Verordnungen, deren Erlassung die Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates nicht vorangegangen ist, sind unverzüglich aufzuheben, wenn der 
Hauptausschuss des Nationalrates ihrer Erlassung nicht oder nicht innerhalb 
der dem Einlangen des Antrages folgenden Woche zustimmt. 

Lenkungsbehörden 

§ 4. ( 1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann, 
1. sofern eine Störung der Versorgung nur Teile des Bundesgebietes be­

droht oder betrifft und eine solche Störung dadurch besser abgewendet 
oder behoben werden kann, die Landeshauptmänner der Bundesländer, 
in welchen die von dieser Störung der Versorgung bedrohten oder be­
troffenen Teile des Bundesgebietes liegen, oder 

2. wenn auf Grund der Art und des Umfanges der unmittelbar drohenden 
oder bereits eingetretenen Störung der Versorgung die bei der Anord-
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Geltende Fassung: 

nung von Lenkungsmaßnahmen zu berücksichtigenden Umstände in 
Teilen des Bundesgebietes verschieden sind oder dies sonst im Interesse 
der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gele­
gen ist, die Landeshauptmänner 

durch Verordnung beauftragen, die ihm auf Grund dieses Bundesgesetzes zu­
stehenden Befugnisse in ihrer Gesamtheit, einzeln oder in Verbindung mitein­
ander an seiner Stelle auszuüben. 

(2) Vor der Erlassung oder Aufhebung von Verordnungen hat 
1. der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten den Bundes­

Versorgungssicherungsausschuß (§ 14 Abs. 1 Z 1), 
2. der Landeshauptmann den Landes-Versorgungssicherungsausschuß 

(§ 14Abs. 1 Z2) 
zu hören. Die Anhörung des zuständigen Versorgungssicherungsausschusses 
hat bei Gefahr im Verzug zu entfallen. Er ist jedoch nachträglich unverzüglich 
mit der Angelegenheit zu befassen. 

(3) Die Durchführung von Verordnungen und die Kontrolle ihrer Einhaltung 
obliegt den Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung sowie den Ge­
meinden im übertragenen Wirkungsbereich. Die Aufgaben, die von den einzel­
nen Behörden wahrzunehmen sind, sind in den Verordnungen unter Bedacht­
nahme auf die Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, Kostenersparnis und 
Wirksamkeit der Durchführung festzulegen. Darüber hinaus kann der Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten aus den gleichen Gründen Ein­
richtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen, insbesondere die Wirt­
schaftskammer Österreich, im übertragenen Wirkungsbereich heranziehen. 

§ 5. (1) Falls der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten Ein­
richtungen der gesetzlichen Interessenvertretungen im Sinne des § 4 Abs. 3 
heranzieht, kann er durch Verordnung die Organwalter der gesetzlichen Inter­
essenvertretungen bezeichnen, welche die übertragenen Aufgaben wahrzu­
nehmen haben. Darüber hinaus kann er durch Verordnung bestimmte juristi­
sche Personen bezeichnen, die von gesetzlichen Interessenvertretungen mit der 
Durchführung und Kontrolle bestimmter ihnen gemäß § 4 Abs. 3 übertragenen 
Aufgaben herangezogen werden können. Vom Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten können nur solche juristischen Personen bezeichnet wer­
den, die in der Lage sind, zur Zielerreichung (§ 1 Abs. 3) entscheidend beizu­
tragen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

nung von Lenkungsmaßnahmen zu berücksichtigenden Umstände in 
Teilen des Bundesgebietes verschieden sind oder dies sonst im Interesse 
der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gele­
gen ist, die Landeshauptmänner 

durch Verordnung beauftragen, die ihm auf Grund dieses Bundesgesetzes zu­
stehenden Befugnisse in ihrer Gesamtheit, einzeln oder in Verbindung mitein­
ander an seiner Stelle auszuüben. 

(2) Vor der Erlassung oder Aufhebung von Verordnungen hat 
1. der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit den Bundes­

Versorgungssicherungsausschuss (§ 14 Abs. 1 Z 1), 
2. der Landeshauptmann den Landes-Versorgungssicherungsausschuss 

(§ 14 Abs. 1 Z 2) 
zu hören. Die Anhörung des zuständigen Versorgungssicherungsausschusses 
hat bei Gefahr im Verzug zu entfallen. Er ist jedoch nachträglich unverzüglich 
mit der Angelegenheit zu befassen. 

(3) Die Durchführung von Verordnungen und die Kontrolle ihrer Einhaltung 
obliegt den Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung sowie den Ge­
meinden im übertragenen Wirkungsbereich. Die Aufgaben, die von den einzel­
nen Behörden wahrzunehmen sind, sind in den Verordnungen unter Bedacht­
nahme auf die Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, Kostenersparnis. und 
Wirksamkeit der Durchführung festzulegen. Darüber hinaus kann der Bundes­
minister für Wirtschaft und Arbeit aus den gleichen Gründen Einrichtungen der 
gesetzlichen Interessenvertretungen, insbesondere die Wirtschaftskammer 
Österreich, im übertragenen Wirkungsbereich heranziehen. 

§ 5. (1) Falls der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit Einrichtungen 
der gesetzlichen Interessenvertretungen im Sinne des § 4 Abs. 3 heranzieht, 
kann er durch Verordnung die Organwalter der gesetzlichen Interessenvertre­
tungen bezeichnen, welche die übertragenen Aufgaben wahrzunehmen haben. 
Darüber hinaus kann er durch Verordnung bestimmte juristische Personen be­
zeichnen, die von gesetzlichen Interessenvertretungen mit der Durchführung 
und Kontrolle bestimmter ihnen gemäß § 4 Abs. 3 übertragenen Aufgaben her­
angezogen werden können. Vom Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten können nur solche juristischen Personen bezeichnet werden, die in 
der Lage sind, zur Zielerreichung (§ 1 Abs. 3) entscheidend beizutragen. 
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Geltende Fassung: 

(2) Die gesetzlichen Interessenvertretungen haben eine solche Beauftragung 
durch Verordnung mit Zustimmung des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten vorzunehmen. 

Beschlagnahme 

§ 7. (l) Zur Erreichung der in§ l Abs. 3 genannten Ziele kann der Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten Waren und Einrichtungen, für die 
Lenkungsmaßnahmen gemäß § 2 Z l und 2 angeordnet wurden, beschlagnah­
men und zu deren Ablieferung verpflichten. 

(2) Ausgenommen von den Bestimmungen des Abs. l sind Waren, 
l. die im Zeitpunkt des lnkrafttretens von Lenkungsmaßnahmen bereits im 

Eigentum oder zur Verfügung eines Bundeslandes oder einer Gemeinde 
stehen und für die Versorgung der eigenen Bevölkerung vorrätig ge­
halten werden, 

2. die der Deckung des eigenen betrieblichen Bedarfes im Rahmen von 
Lenkungsmaßnahmen dienen, sowie solche, die für Zwecke der militä­
rischen Landesverteidigung vorrätig gehalten werden und nicht zur Ab­
gabe an Dritte bestimmt sind, 

3. die im Eigentum oder Besitz eines Letztverbrauchers-stehen und der 
Deckung seines persönlichen Bedarfes oder des Bedarfes seiner Haus­
haltsangehörigen dienen. 

(3) Vorräte gemäß Abs. 2 Z 1 und Vorräte für die militärische Landesvertei­
digung gemäß Abs. 2 Z 2, die nicht der militärischen Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, sind dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
innerhalb von 48 Stunden nach Inkrafttreten von Lenkungsmaßnahmen sowie 
während der Dauer von Lenkungsmaßnahmen jeweils zum Monatsende 
schriftlich zu melden. Meldungen von Gemeinden sind eine Angelegenheit des 
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde. 

(4) Für Vermögensnachteile, die durch Maßnahmen auf Grund des Abs. 1 
entstanden sind, ist eine Ent<;chädigung in Geld zu leisten. Über die Entschädi­
gung ist auf Antrag vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
durch Bescheid abzusprechen. Dieser Bescheid ist innerhalb von acht Wochen 
nach Antragstellung zu erlassen. Innerhalb von drei Monaten nach Zustellung 
des Bescheides kann die Festsetzung einer Entschädigung durch das ordentli­
che Gericht beantragt werden. Zuständig ist das Bezirksgericht, in dessen 
Sprengel der Antragsteller seinen Wohnsitz, sofern der Antragsteller eine juri-

Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Die gesetzlichen lnteressenvertretung~n haben eine solche Beauftragung 
durch Verordnung mit Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit vorzunehmen. 

Beschlagnahme 

§ 7. (1) Zur Erreichung der in § l Abs. 3 genannten Ziele kann der Bundes­
minister für Wirtschaft und Arbeit Waren und Einrichtungen, für die Len­
kungsmaßnahmen gemäß § 2 Z l und 2 angeordnet wurden, beschlagnahmen 
und zu deren Ablieferung verpflichten. 

(2) Ausgenommen von den Bestimmungen des Abs. 1 sind Waren, 
1. die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens von Lenkungsmaßnahmen bereits 

im Eigentum oder zur Verfügung eines Bundeslandes oder einer Ge­
meinde stehen und für die Versorgung-der eigenen Bevölkerung vorrä­
tig gehalten werden, 

2. die der Deckung des eigenen betrieblichen Bedarfes im Rahmen von 
Lenkungsmaßnahmen dienen, sowie solche, die für Zwecke der militä­
rischen Landesverteidigung vorrätig gehalten werden und nicht zur Ab­
gabe an Dritte bestimmt sind, 

3. die im Eigentum oder Besitz eines Letztverbrauchers stehen und der 
Deckung seines persönlichen Bedarfes oder des Bedarfes seiner Haus­
haltsangehörigen dienen. 

(3) Vorräte gemäß Abs. 2 Z l und Vorräte für die militärische Landesvertei­
digung gemäß Abs. 2 Z 2, die nicht der militärischen Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, sind dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit innerhalb 
von 48 Stunden nach In-Kraft-Treten von Lenkungsmaßnahmen sowie wäh­
rend der Dauer von Lenkungsmaßnahmen jeweils zum Monatsende schriftlich 
zu melden. Meldungen von Gemeinden sind eine Angelegenheit des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde. 

(4) Für Vermögensnachteile, die durch Maßnahmen auf Grund des Abs. 1 
entstanden sind, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten. Über die Entschädi­
gung ist auf Antrag vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Be­
scheid abzusprechen. Dieser Bescheid ist innerhalb von acht Wochen nach 
Antragstellung zu erlassen. Innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des 
Bescheides kann die Festsetzung einer Entschädigung durch das ordentliche 
Gericht beantragt werden. Zuständig ist das Bezirksgericht, in dessen Sprengel 
der Antragsteller seinen Wohnsitz, sofern der Antragsteller eine juristische 
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Geltende Fassung: 

stische Person oder eine Personengesellschaft des Handelsrechtes ist, diese ih­
ren Sitz hat. Hat der Antragsteller keinen Wohnsitz bzw. Sitz im Inland, so ist 
das Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel die Maßnahme gesetzt wor­
den ist. Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über das gerichtli­
che Verfahren außer Streitsachen, wobei die Bestimmungen des Eisenbahn­
enteignungsgesetzes 1954, BGB!. Nr. 71, über die gerichtliche Feststellung der 
Entschädigung sinngemäß anzuwenden sind. Mit dem Einlangen des Antrages 
beim Bezirksgericht tritt der nach diesem Absatz zweiter Satz erlassene Be­
scheid außer Kraft. Wird der Antrag zurückgezogen, so tritt der Bescheid wie­
der im vollen Umfang in Kraft. 

Begleitende Bestimmungen 

§ 8. ( 1) Für den Fall, daß konkrete Anhaltspunkte für einen möglichen Ein­
tritt einer Versorgungsstörung im Sinne des § 1 Abs. 1 bei bestimmten Waren 
(störungsanfällige Waren) vorliegen, kann der Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten vor einer allfälligen Erlassung von Verordnungen gemäß 
§ 1 zu Zwecken der vorbeugenden Versorgungssicherung 

1. in bezug auf störungsanfällige Waren Daten über Art, Menge und Wert 
der Erzeugung, des Handels und des Verbrauches, über den Wert der 
Lagerbestände und die Kapazität der Betriebe, die in Erfüllung der 
Auskunftspflicht nach dem Bundesstatistikgesetz 1965 bekanntgegeben 
worden sind, verwenden; 

2. Interessenvertretungen auffordern, in bezug auf störungsanfällige Wa­
ren in Z 1 genannte Daten zur Verfügung zu stellen, die für eigene Sta­
tistiken der Interessenvertretungen erhoben worden sind, und diese Da­
ten verwenden; 

3. bestimmte Adressaten des im § 2 Z 3 genannten Personenkreises auf­
fordern, bezüglich störungsanfälliger Waren Meldungen im Sinne des 
§ 2 Z 3 auf freiwilliger Basis zu erstatten. 

(2) Soweit der Zweck des Abs. 1 durch die Verwendung von anonymisier­
ten Daten erreicht werden kann, dürfen personenbezogene Daten bei Anwen­
dung von Z 1 und 2 nicht herangezogen werden. 

(3) Abs. 1 darf nur nach Anhörung des Bundes-Versorgungssicherungs­
ausschusses angewendet werden und nur soweit dies zur Einleitung und Über­
wachung von freiwilligen Selbstbeschränkungsmaßnahmen geboten ist, die 

Vorgeschlagene Fassung: 

Person oder eine Personengesellschaft des Handelsrechtes ist, diese ihren Sitz 
hat. Hat der Antragsteller keinen Wohnsitz bzw. Sitz im Inland, so ist das Be­
zirksgericht zuständig, in dessen Sprengei die Maßnahme gesetzt worden ist. 
Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen über das gerichtliche Ver­
fahren außer Streitsachen, wobei die Bestimmungen des Eisenbahnenteig­
nungsgesetzes 1954, BGB!. Nr. 71, über die gerichtliche Feststellung der Ent­
schädigung sinngemäß anzuwenden sind. Mit dem Einlangen des Antrages 
beim Bezirksgericht tritt der nach diesem Absatz zweiter Satz erlassene Be­
scheid außer Kraft. Wird der Antrag zurückgezogen, so tritt der Bescheid wie­
der im vollen Umfang in Kraft. 

Begleitende Bestimmungen 

§ 8. ( l) Für den Fall, dass konkrete Anhaltspunkte für einen möglichen Ein­
tritt einer Versorgungsstörung im Sinne des § l Abs. 1 bei bestimmten Waren 
(störungsanfällige Waren) vorliegen, kann der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit vor einer allfälligen Erlassung von Verordnungen gemäß § 1 zu 
Zwecken der vorbeugenden Versorgungssicherung 

1. in Bezug auf störungsanfällige Waren Daten über Art, Menge und Wert 
der Erzeugung, des Handels und des Verbrauches, über den Wert der 
Lagerbestände und die Kapazität der Betriebe, die in Erfüllung der 
Auskunftspflicht nach dem Bundesstatistikgesetz 2000, BGBI. 1 
Nr. 163/1999, in der jeweils geltenden Fassung, bekannt gegeben wor­
den sind, verwenden; 

2. Interessenvertretungen auffordern, in Bezug auf störungsanfällige Wa­
ren in Z l genannte Daten zur Verfügung zu stellen, die für eigene Sta­
tistiken der Interessenvertretungen erhoben worden sind, und diese Da­
ten verwenden; 

3. bestimmte Adressaten des im § 2 Z 3 genannten Personenkreises auf­
fordern, bezüglich störungsanfälliger Waren Meldungen im Sinne des 
§ 2 Z 3 auf freiwilliger Basis zu erstatten. 

(2) Soweit der Zweck des Abs. l durch die Verwendung von anonymisier­
ten Daten erreicht werden kann, dürfen personenbezogene Daten bei Anwen­
dung von Z 1 und 2 nicht herangezogen werden. 

(3) Abs. 1 darf nur nach Anhörung des Bundes-Versorgungssicherungs­
ausschusses angewendet werden und nur soweit dies zur Einleitung und Über­
wachung von freiwilligen Selbstbeschränkungsmaßnahmen geboten ist, die 
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Geltende Fassung: 

entweder von Interessenvertretungen oder von wesentlichen Teilen der betrof­
fenen Wirtschaftszweige getragen werden. 

(4) Wird die Erstattung der in Abs. 1 Z 3 genannten Meldungen abgelehnt, 
kann der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten durch Bescheid 
die Erstattung dieser Meldungen auftragen. § 9 Abs. 1 und 2 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 9. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten oder die im 
§ 4 Abs. 3 genannten Behörden können nach Maßgabe ihres Aufgabenberei­
ches durch gehörig legitimierte Organe die gemäß § 2 Z 3 zu erteilenden Mel­
dungen und Auskünfte überprüfen lassen und, sofern die Meldepflichtigen die 
Meldungen trotz ausdrücklicher Aufforderung nicht rechtzeitig abgegeben ha­
ben, diese an Ort und Stelle auf Kosten des Meldepflichtigen erstellen lassen. 

(2) Diesen Organen ist jederzeit Zutritt zu den Betriebsstätten und Lager­
räumen und die Einsichtnahme in jene Betriebsbereiche und Aufzeichnungen 
zu gewähren, deren Kenntnis für die Durchführung der Lenkungsmaßnahmen 
unbedingt erforderlich ist (Bedarf, Lagerbestand, Zu- und Abgang von Waren, 
ihre Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und den Verbrauch); den Organen 
ist jede für die Überprüfung erforderliche Auskunft zu erteilen~ 

(3) Die im § 8 Abs. 1 genannten Daten sowie der Inhalt von Meldungen 
gemäß § 8 Abs. 1 und 3 und § 2 Z 3 sowie das Ergebnis der Erhebungen ge­
mäß Abs. 1 und 2 dürfen nur für Zwecke der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes verwendet werden. 

§ 10. (1) Die gemäß § 4 Abs. 3 mit der Durchführung von Lenkungsmaß­
nahmen betrauten Organe sind insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und 
Übermittlung von Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/ 
1978, ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung bildet. 

(2) Die Ermächtigung des Abs. 1 gilt auch sinngemäß für Maßnahmen ge­
mäß§ 8. 

Errichtung und Aufgaben der Versorgungssicherungsausschüsse 

§ 14. (1) Zur Begutachtung von Verordnungen, zur Beratung und Empfeh­
lung von Maßnahmen gemäß § 8 und anderen Vollzugsmaßnahmen sowie zur 
Beratung in grundsätzlichen Fragen der vorbeugenden Versorgungssicherung 
hat sich 

Vorgeschlagene Fassung: 

entweder von Interessenvertretungen oder von wesentlichen Teilen der betrof­
fenen Wirtschaftszweige getragen werden. · 

(4) Wird die Erstattung der in Abs. 1 Z 3 genannten Meldungen abgelehnt, 
kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit durch Bescheid die Erstat­
tung dieser Meldungen auftragen. § 9 Abs. 1 und 2 sind sinngemäß anzuwen­
den. 

§ 9. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit oder die im § 4 
Abs. 3 genannten Behörden können nach Maßgabe ihres Aufgabenbereiches 
durch gehörig legitimierte Organe die gemäß § 2 Z 3 zu erteilenden Meldungen 
und Auskünfte überprüfen lassen und, sofern die Meldepflichtigen die Mel­
dungen trotz ausdrücklicher Aufforderung nicht rechtzeitig abgegeben haben, 
diese an Ort und Stelle auf Kosten des Meldeptl!chtigen erstellen lassen. 

(2) Diesen Organen ist jederzeit Zutritt zu den Betriebsstätten und Lager­
räumen und die Einsichtnahme in jene Betriebsbereiche und Aufzeichnungen 
zu gewähren, deren Kenntnis für die Durchführung der Lenkungsmaßnahmen 
unbedingt erforderlich ist (Bedarf, Lagerbestand, Zu- und Abgang von Waren, 
ihre Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und den Verbrauch); den Organen 
ist jede für die Überprüfung erforderliche Auskunft zu erteilen. 

(3) Die im § 8 Abs. 1 genannten Daten sowie der Inhalt von Meldungen 
gemäß § 8 Abs. 1 und 3 und § 2 Z 3 sowie das Ergebnis der Erhebungen ge­
mäß Abs. 1 und 2 dürfen nur für Zwecke der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes verwendet werden. 

§ 10. (1) Die gemäß § 4 Abs. 3 mit der Durchführung von Lenkungsmaß­
nahmen betrauten Organe sind insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und 
Übermittlung von Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, BGBI. 1 
Nr. 165/1999, in der jeweils geltenden Fassung ermächtigt, als dies zur Erfül­
lung der ihnen übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bildet. 

(2) Die Ermächtigung des Abs. 1 gilt auch sinngemäß für Maßnahmen ge­
mäß§ 8. 

Errichtung und Aufgaben der Versorgungssicherungsausschüsse 

§ 14. (1) Zur Begutachtung von Verordnungen, zur Beratung und Empfeh­
lung von Maßnahmen gemäß § 8 und anderen Vollzugsmaßnahmen sowie zur 
Beratung in grundsätzlichen Fragen der vorbeugenden Versorgungssicherung 
hat sich 
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Geltende Fassung: 

l. der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten eines Bundes­
Versorgungssicherungsausschusses und 

2. der jeweilige Landeshauptmann eines Landes-Versorgungssicherungs­
ausschusses zu bedienen. 

(2) Dem Bundes-Versorgungssicherungsausschuß haben als Mitglieder an­
zugehören: 

1. je zwei Vertreter des Bundeskanzlers und des Bundesministers für wirt­
schaftliche Angelegenheiten sowie je ein Vertreter der Bundesminister 
für auswärtige Angelegenheiten, für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
für Finanzen, für Inneres, für Landesverteidigung, für Land- und Forst­
wirtschaft und für Wissenschaft und Verkehr, 

2. je vier Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich und der Bundesar­
beitskammer, 

3. je zwei Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam­
mern Österreichs und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 

4. je ein Vertreter jedes Bundeslandes. 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Vertreter des 
Bundeskanzlers und deren Ersatzmitglieder sind durch den Bundeskanzler, die 
Vertreter der Bundesminister und deren Ersatzmitglieder sind jeweils durch 
den entsendenden Bundesminister zu bestellen und zu entlassen. Die im Abs. 2 
Z 2 und 3 genannten Mitglieder und deren Ersatzmitglieder sind von der ent­
sendenden Interessenvertretung, die im Abs. 2 Z 4 genannten Mitglieder und 
deren Ersatzmitglieder sind durch den zuständigen Landeshauptmann namhaft 
zu machen und vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
bestellen und zu entlassen. Sie üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. Die im 
Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Mitglieder und deren Ersatzmitglieder haben An­
spruch auf den Ersatz der ihnen aus ihrer Tätigkeit im Bundes-Versorgungs­
sicherungsausschuß erwachsenden Barauslagen. 

(4) Außer den in Abs. 2 genannten Mitgliedern können mit Zustimmung des 
Vorsitzenden weitere Personen als Sachverständige an den Sitzungen des Bun­
des-Versorgungssicherungsausschusses teilnehmen. 

§ 15. ( 1) Den Vorsitz im Bundes-Versorgungssicherungsausschuß führt der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, der sich durch einen Be­
amten seines Bundesministeriums vertreten lassen kann. 

Vorgeschlagene Fassung: 

l. der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit eines Bundes-Versor­
gungssicherungsausschusses und . 

2. der jeweilige Landeshauptmann eines Landes-Versorgungssicherungs­
ausschusses zu bedienen. 

(2) Dem Bundes-Versorgungssicherungsausschuss haben als Mitglieder an­
zugehören: 

1. je zwei Vertreter des Bundeskanzlers und des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit sowie je ein Vertreter der Bundesminister für 
auswärtige Angelegenheiten, für soziale Sicherheit und Generationen, 
für Finanzen, für Inneres, für Landesverteidigung, für Land- und Forst­
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und für Verkehr, Innovation 
und Technologie, 

2. je vier Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich und der Bundesar­
beitskammer, 

3. je zwei Vertreter der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam­
mern Österreichs und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 

4. je ein Vertreter jedes Bundeslandes. 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Vertreter des 
Bundeskanzlers und deren Ersatzmitglieder sind durch den Bundeskanzler, die 
Vertreter der Bundesminister und deren Ersatzmitglieder sind jeweils durch 
den entsendenden Bundesminister zu bestellen und zu entlassen. Die im Abs. 2 
Z 2 und 3 genannten Mitglieder und deren Ersatzmitglieder sind von der ent­
sendenden Interessenvertretung, die im Abs. 2 Z 4 genannten Mitglieder und 
deren Ersatzmitglieder sind durch den zuständigen Landeshauptmann namhaft 
zu machen und vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit zu bestellen und 
zu entlassen. Sie üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. Die im Abs. 2 Z 2 und 3 
genannten Mitglieder und deren Ersatzmitglieder haben Anspruch auf den Er­
satz der ihnen aus ihrer Tätigkeit im Bundes-Versorgungssicherungsausschuss 
erwachsenden Barauslagen. 

(4) Außer den in Abs. 2 genannten Mitgliedern können mit Zustimmung des 
Vorsitzenden weitere Personen als Sachverständige an den Sitzungen des Bun­
des-Versorgungssicherungsausschusses teilnehmen. 

§ 15. (1) Den Vorsitz im Bundes-Versorgungssicherungsausschuss führt der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, der sich durch einen Beamten seines 
Bundesministeriums vertreten lassen kann. 
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Geltende Fassung: 

(2) Der Bundes-Versorgungssicherungsausschuß hat seine Geschäftsord­
nung, die der Genehmigung des Bundesministers für wirtschaftliche Angele­
genheiten bedarf, mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Die Geschäftsord­
nung hat die Tätigkeit des Bundes-Versorgungssicherungsausschusses mög­
lichst zweckmäßig zu regeln und vorzusehen, daß seine Beschlußfähigkeit 
nach ordnungsgemäßer Ladung der Mitglieder unter Bekanntgabe der Tages­
ordnung gegeben ist, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder (Ersatz­
mitglieder) anwesend sind. Sollte jedoch zu Beginn der Sitzung die erforderli­
che Anzahl von Mitgliedern nicht anwesend sein, so hat der Bundes-Versor­
gungssicherungsausschuß eine Stunde nach dem in der Einladung genannten 
Termin neuerlich zusammenzutreten und die Tagesordnung ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder (Ersatzmitglieder) zu behandeln. Sie hat 
weiters vorzusehen, daß in jenen Fällen, in denen sich die anwesenden Mit­
glieder (Ersatzmitglieder) nicht auf ein einheitliches Gutachten einigen, die 
Stellungnahmen aller anwesenden Mitglieder (Ersatzmitglieder) im Sitzungs­
protokoll wiederzugeben sind. Die Geschäftsordnung ist zu genehmigen, wenn 
sie diesen Voraussetzungen entspricht. 

(3) In der Geschäftsordnung können auch Regelungen über die Errichtung 
von Fachausschüssen, insbesondere zur Beratung und Begutachtung von ande­
ren Vollzugsmaßnahmen im Sinne des § 14 Abs. 1, vorgesehen werden. Die 
Mitglieder der Fachausschüsse müssen nicht dem Bundes-Versorgungssiche­
rungsausschuß angehören. 

§ 16. ( 1) Dem Landes-Versorgungssicherungsausschuß haben als Mitglieder 
jedenfalls anzugehören: 

1. je ein Vertreter der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 
für Landesverteidigung und für Inneres, 

2. je ein Vertreter der Kammer für Arbeiter und Angestellte, der Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaftskammer und des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes in dem jeweiligen Bundesland. 

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(2) Den Vorsitz im Landes-Versorgungssicherungsausschuß führt der Lan­
deshauptmann, der sich durch einen Beamten des Amtes der Landesregierung 
vertreten lassen kann. 

(3) Die Bestellung und Entlassung der Mitglieder und deren Ersatzmitglie­
der gemäß Abs. 1 Z 2 sowie die Genehmigung der Geschäftsordnung obliegt 

Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Der Bundes-Versorgungssicherungsausschuss hat seine Geschäftsord­
nung, die der Genehmigung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit be­
darf, mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Die Geschäftsordnung hat die Tä­
tigkeit des Bundes-Versorgungssicherungsausschusses möglichst zweckmäßig 
zu regeln und vorzusehen, dass seine Beschlussfähigkeit nach ordnungsgemä­
ßer Ladung der Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung gegeben ist, 
wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend sind. 
Sollte jedoch zu Beginn der Sitzung die erforderliche Anzahl von Mitgliedern 
nicht anwesend sein, so hat der Bundes-Versorgungssicherungsausschuss eine 
Stunde nach dem in der Einladung genannten Termin neuerlich zusammenzu­
treten und die Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) zu behandeln. Sie.hat weiters vorzusehen, dass in 
jenen Fällen, in denen sich die anwesenden Mitglieder (Ersatzmitglieder) nicht 
auf ein einheitliches Gutachten einigen, die Stellungnahmen aller anwesenden 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) im Sitzungsprotokoll wiederzugeben sind. Die 
Geschäftsordnung ist zu genehmigen, wenn sie diesen Voraussetzungen ent­
spricht. 

(3) In der Geschäftsordnung können auch Regelungen über die Errichtung 
von Fachausschüssen, insbesondere zur Beratung und Begutachtung vori ande­
ren Vollzugsmaßnahmen im Sinne des § 14 Abs. 1, vorgesehen werden. Die 
Mitglieder der Fachausschüsse müssen nicht dem Bundes-Versorgungssiche­
rungsausschuss angehören. 

§ 16. (1) Dem Landes-Versorgungssicherungsausschuss haben als Mitglie­
der jedenfalls anzugehören: 

1. je ein Vertreter der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, für Lan­
desverteidigung und für Inneres, 

2. je ein Vertreter der Kammer für Arbeiter und Angestellte, der Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft, der Landwirtschaftskammer und des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes in dem jeweiligen Bundesland. 

Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(2) Den Vorsitz im Landes-Versorgungssicherungsausschuss führt der Lan­
deshauptmann, der sich durch einen Beamten des Amtes der Landesregierung 
vertreten lassen kann. 

(3) Die Bestellung und Entlassung der Mitglieder und deren Ersatzmitglie­
der gemäß Abs. 1 Z 2 sowie die Genehmigung der Geschäftsordnung obliegt 
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Geltende Fassung: 

dem Landeshauptmann; die Bestimmungen des§ 14 Abs. 3 und 4 und des§ 15 
Abs. 2 und 3 sind sinngemäß anzuwenden. 

Strafbestimmungen 

§ 18. ( 1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden stratbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
stratbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungs­
übertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe bis zu 200 000 S, wer den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 
und 2 oder den auf Grund des § 2 Z 3 erlassenen Verordnungen zuwi­
derhandelt; 

2. mit Geldstrafe bis zu 1 Million Schilling, wer 
a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Lenkungsmaßnahmen im Sinne des 

§ 2 Z 1 und 2 zuwiderhandelt; 
b) vorsätzlich die Durchführung von Verboten und Geboten gemäß 

§§ 2 Z 1 und 7 Abs. 1 erschwert oder unmöglich macht, sofern die 
Tat nicht nach lit. a zu bestrafen ist. 

(2) Der Versuch ist stratbar. 

(3) Bei der Bemessung der Strafe ist die verursachte Beeinträchtigung der 
Sicherung der Versorgung zu berücksichtigen. Für den FaW'der Uneinbring­
lichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen fest­
zusetzen. 

(4) Bei vorsätzlich begangenen Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 
können die den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Waren und 
Einrichtungen (§ 2 Z 1 und 2), die dem Täter oder einem Beteiligten gehören, 
für verfallen erklärt werden. Der Wert der für verfallen erklärten Sachen darf 
jedoch nicht in einem Mißverhältnis zur Schwere der strafbaren Handlung ste­
hen. 

Geltungsdauer und Vollziehung 

§ 21. ( l) Artikel II tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft. 

(2) § 4 Abs. 3 letzter Satz, § 14 Abs. 2 Z 1, § 14 Abs. 2 Z 2, § 18 Abs. l 
lit. b und § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 836/1995 treten 
mit l. Jänner 1996 in Kraft. 

(3) § 14 Abs. 2 Z l und§ 22 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 790/1996 treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

Vorgeschlagene Fassung: 

dem Landeshauptmann; die Bestimmungen des§ 14 Abs. 3 und 4 und des§ 15 
Abs. 2 und 3 sind sinngemäß anzuwenden .. 

Strafbestimmungen 

§ 18. ( 1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs­
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungs­
übertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

l. mit Geldstrafe bis zu 14 530 Euro, wer den Bestimmungen des § 9 
Abs. 1 und 2 oder den auf Grund des § 2 Z 3 erlassenen Verordnungen 
zuwiderhandelt; 

2. mit Geldstrafe bis zu 72 600 Euro, wer 
a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Lenkungsmaßnahmen im Sinne des 

§ 2 Z 1 und 2 zuwiderhandelt; 
b) vorsätzlich die Durchführung von Verboten und Geboten gemäß 

§§ 2 Z 1 und 7 Abs. 1 erschwert oder unmöglich macht, sofern die 
Tat nicht nach lit. a zu bestrafen ist. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Bei der Bemessung der Strafe ist die verursachte Beeinträchtigung der 
Sicherung der Versorgung zu berücksichtigen. Für den Fall der Uneinbring­
lichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen fest­
zusetzen. 

(4) Bei vorsätzlich begangenen Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 1 
können die den Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Waren und 
Einrichtungen (§ 2 Z 1 und 2), die dem Täter oder einem Beteiligten gehören, 
für verfallen erklärt werden. Der Wert der für verfallen erklärten Sachen darf 
jedoch nicht in einem Missverhältnis zur Schwere der strafbaren Handlung ste­
hen. 

Geltungsdauer und Vollziehung 

§ 21. (1) Artikel II tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft. 

(2) § 4 Abs. 3 letzter Satz, § 14 Abs. 2 Z 1, § 14 Abs. 2 Z 2, § 18 Abs. l 
lit. b und § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 836/1995 treten 
mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

(3) § 14 Abs. 2 Z 1 und § 22 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr. 790/1996 treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 
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Geltende Fassung: 

(4) § 14 Abs. 2 Z 1, § 14 Abs. 3 und§ 22 Z 1 in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBL 1Nr.176/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

(5) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer 
Kraft. 

§ 22. Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 14 Abs. 2 Z 1 der Bundeskanzler beziehungsweise 

nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit der Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten, der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und So­
ziales, der Bundesminister für Finanzen, der Bundesminister für Inne­
res, der Bundesminister für Landesverteidigung, der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft und der Bundesminister für Wissenschaft und 
Verkehr; 

2. hinsichtlich des § 16 Abs. 1 Z 1 nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit der 
Bundesminister für Landesverteidigung und der Bundesminister für In­
neres; 

3. hinsichtlich der§§ 13 zweiter Satz und 19 der Bundesminister für Inne­
res; 

4. hinsichtlich des § 7 Abs. 4 vierter bis siebenter Satz und des § 11 der 
Bundesminister für Justiz; 

5. hinsichtlich des § 12 nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit die Bundesre­
gierung beziehungsweise der Bundesminister für Finanzen; 

6. im übrigen der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Vorgeschlagene Fassung: 

(4) § 14 Abs. 2 Z 1, § 14 Abs. 3 und§ 22 Z 1 in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBl. 1 Nr. 176/1998 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

(5) § 1 Abs. 1, § 4 Abs. 1, 2 Z 1 und Abs. 3, § 5 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 1, 3 
und 4, § 8 Abs. 1 und 4, § 9 Abs. 1, § 14, § 15 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 1 Z 1, 
§ 18 Abs. 1, § 21 Abs. 6, § 22 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 1 
Nr. xxx/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(6) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer 
Kraft. 

§ 22. Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 14 Abs. 2 Z 1 der Bundeskanzler beziehungsweise 

nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit derJ3undesminister für auswärtige 
Angelegenheiten, der Bundesminister für soziale Sicherheit und Gene­
rationen, der Bundesminister für Finanzen, der Bundesminister für Inne­
res, der Bundesminister für Landesverteidigung, der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft; Umwelt und Wasserwirtschaft und der Bun­
desminister für Verkehr, Innovation und Technologie; 

2. hinsichtlich des § 16 Abs. 1 Z 1 nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit der 
Bundesminister für Landesverteidigung und der Bundesminister für In­
neres; 

3. hinsichtlich der§§ 13 zweiter Satz und 19 der Bundesminister für Inne­
res; 

4. hinsichtlich des § 7 Abs. 4 vierter bis siebenter Satz und des § 11 der 
Bundesminister für Justiz; 

5. hinsichtlich des § 12 nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit die Bundesre­
gierung beziehungsweise der Bundesminister für Finanzen; 

6. im Übrigen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. 
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